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ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

A ERFORDERNIS UND ZIELSETZUNG DER PLANAUFSTELLUNG GEM. § 1 ABS. 3 BAUGB 

Konkreter Planungsanlass für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am Südring“ 
ist die Absicht der Raiffeisenbank eG Herxheim (Herxheim) auf einem ca. 3.300 qm 
großen Grundstück, seitlich einer unbenannten Stickstraße zum Südring in der Ge-
meinde Herxheim, eine aus drei Einzelgebäuden bestehende Wohnanlage zu errich-
ten. 

Ergänzend soll das nördlich angrenzende Grundstück Nr. 10283/123 gem. § 12 Abs. 4 
BauGB, welches außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans liegt, 
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen werden, um auch dort - im 
Sinne einer einheitlichen städtebaulichen Entwicklung - die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne des § 4 BauNVO (All-
gemeine Wohngebiete) zu schaffen. 

Das Gesamtvorhaben entspricht den kommunalen Entwicklungsabsichten der Ge-
meinde Herxheim, die Entwicklung der Gemeinde positiv zu begleiten. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Am Südring“ soll in diesem Zusammenhang 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte, den städtebauli-
chen Zielen der Gemeinde entsprechende Nachverdichtung schaffen und in diesem 
Zusammenhang eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewähr-
leisten. 

Die Nutzung der Fläche entspricht in diesem Zusammenhang auch dem Ziel des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden und den Zielen bezüglich der Erhaltung, Er-
neuerung, Fortentwicklung, Anpassung und des Umbaus vorhandener Ortsteile. 
 

B ZULÄSSIGKEIT DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANS UND AUFSTELLUNGSBE-
SCHLUSS 

Nach § 12 BauGB kann eine Kommune durch einen Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der 
Grundlage eines mit der Kommune abgestimmten Planes zur Durchführung des Vor-
habens und der Erschließungsmaßnahmen bereit und in der Lage ist und sich zur 
Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten ganz oder teilweise verpflichtet.  

Gem. § 12 Abs. 4 BauGB können darüber hinaus einzelne Flächen außerhalb des Be-
reichs des Vorhaben- und Erschließungsplans in den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan einbezogen werden. 

Um die rechtlichen Grundlagen zur Realisierbarkeit der oben beschriebenen Maßnah-
men zu schaffen, hat der Gemeinderat von Herxheim dem Antrag der Raiffeisenbank 
eG Herxheim (Herxheim) zur Errichtung einer Wohnanlage in seiner Sitzung am 
19.12.2013 zugestimmt und in gleicher Sitzung den Beschluss zur Einleitung des Bau-
leitplanverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am Südring“ gefasst. 

In der Sitzung vom 06.02.2014 wurde vom Gemeinderat die ergänzende Einbeziehung 
des nördlich angrenzenden Grundstücks Nr. 10283/123 in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan beschlossen. 
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C ANWENDUNG DER VERFAHRENSVORSCHRIFTEN DES § 13 A BAUGB I.V. M. § 13 BAUGB 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung in Verbindung mit § 13 BauGB aufgestellt. Die hierzu erforderlichen Kriterien wer-
den erfüllt: 

a. Die bei Durchführung des Bebauungsplanes voraussichtlich versiegelte Fläche 
liegt unterhalb des in § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgeführten Schwellenwertes für 
die Vorprüfung des Einzelfalls. 

b. Die Zulässigkeit von Vorhaben mit Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht wird 
weder vorbereitet noch begründet. 

c. Es bestehen zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB (FFH- und Vogelschutzgebiete) beeinträchtigt werden. 

Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird daher in diesem Verfahren von der Umweltprüfung, vom 
Umweltbericht und von der Angabe in der Bekanntmachung zur öffentlichen Ausle-
gung, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
 

D GRUNDLAGEN 

1 Planungsgrundlagen 

Planungsgrundlagen des Bebauungsplanes sind: 

 der Projektentwurf „Errichtung von drei Mehrfamilienwohnhäusern“ des Architek-
turbüros Zörcher (Venningen) vom 28./29.04.2014, 

 die Erschließungsplanung (Straßenbau und Kanalisation) für die Stichstraße „Am 
Südring“ der Hyder Consulting GmbH Deutschland (Karlsruhe) vom Oktober 2013  

 der Erläuterungsbericht zur Erschließungsplanung der Hyder Consulting GmbH 
Deutschland (Karlsruhe) vom März 2014 sowie 

 ein Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems des 
Vermessungs- und Katasteramtes Rheinpfalz (Landau). 

Eine Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft erfolgte auf der Grund-
lage einer landespflegerischen Bewertung der Bestandssituation und der Darlegung 
von landespflegerischen Zielvorstellungen durch das Büro BBP Stadtplanung Land-
schaftsplanung (Kaiserslautern) vom November 2013 bzw. Januar 2014 sowie einer ar-
tenschutzrechtlichen Untersuchung nach § 44 BNatSchG, erstellt durch den Land-
schaftsarchitekten Kurt Garrecht (Herxheim) vom Juli 2014. 

Die landespflegerische Bewertung sowie die artenschutzrechtliche Untersuchung wur-
den begleitend zur Bauleitplanung erstellt und haben Eingang in die vorliegende Be-
gründung gefunden. 

Die der Planung zugrunde liegenden Gutachten, Pläne und sonstigen Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Herxheim, Fachbereich 2: Bauen und Umwelt (Obere Hauptstraße 
2, 76863 Herxheim) eingesehen werden. 
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2 Lage und Größe des Plangebietes / Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 

Die Lage des Plangebietes innerhalb der Gemeinde Herxheim ist aus dem nachfolgend 
abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

Lage des Plangebiets  
(Quelle: TK 50, Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz, 2003) 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beinhaltet nachfol-
gende Grundstücke bzw. Grundstücksteile (= Kennzeichnung „tlw.“) in der Gemarkung 
Herxheim und umfasst eine Fläche von 2.937 qm. 

10071/1 10072/2 10283/122 (tlw.) 10283/123 10283/126 

Die genaue räumliche Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Plan-
zeichnung im Maßstab 1:500. 

3 Bestandssituation (Stand 11/2013) 

3.1 Nutzung und natürliche Situation 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Herxheim und wird von geschlossenen 
Siedlungsstrukturen umgeben. Das Grundstück Nr. 10283/123 ist fast vollständig mit 
einer Tabakscheune und angrenzenden Nebengebäuden bebaut. 

Natürliche Bodenstrukturen sind im Plangebiet nicht mehr vorhanden. Der Oberboden 
ist durch Lagernutzung teilweise verdichtet; flächige Versiegelungen bestehen im Be-
reich des Grundstücks Nr. 10283/123 sowie der bestehenden Erschließungsstichstra-
ße. 

Aufgrund der relativen Nähe zum „Alten Klingbach“ (ca. 125 m Luftlinie) muss zeit-
weise mit hohen Grundwasserständen gerechnet werden. Der Grundwasserstand folgt 
in diesem Zusammenhang nur mittelbar und verzögernd der Wasserführung des „Alten 
Klingbachs“. 

3.2 Topografie 

Die Erschließungsstraße fällt leicht vom Südring (ca. 120 m ü. NN.) zu den Bauflächen 
hin ab und liegt auf Höhe der Parzelle Nr. 10283/123 bei ca. 119,1 m ü. NN. 

Die Bauflächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes haben kein 
nennenswertes Gefälle. Gemäß Erschließungsplan weisen die Grundstücke eine Hö-
henlage zwischen 118,6 und 119,3 m ü. NN auf. 
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E VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB und § 8 Abs. 2 BauGB sind die übergeordneten Vorgaben 
der Raumordnung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes zu beachten. Im vorliegenden Fall zählen insbesondere nachfol-
gende Aspekte hierzu: 

1 Regionaler Raumordnungsplan 

Der Regionale Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz (seit 01/2006 
Mitglied im Verband Region Rhein-Neckar) konkretisiert die Zielsetzungen des Lan-
desentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz. Im seit 2004 rechtskräftigen Regionalen 
Raumordnungsplan ist das Plangebiet selbst als „Siedlungsfläche Wohnen - Bestand“ 
gekennzeichnet. 

Auch im Genehmigungsentwurf des Einheitlichen Regionalplan der Metropolregion 
Rhein-Neckar ist der in Rede stehende Bereich als „Siedlungsfläche Wohnen - Be-
stand“ dargestellt. 

Die vorliegende gemeindliche Bauleitplanung entspricht daher den Zielen der Raum-
ordnung. 

2 Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln. Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB können jedoch 
auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt wird, 
unter der Voraussetzung, dass die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beein-
trächtigt wird. Der Flächennutzungsplan ist dann im Wege der Berichtigung anzupas-
sen. 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Herxheim sind die be-
troffenen Flächen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB als gemischte Bauflächen dargestellt. 
Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets erfordert somit eine Anpassung des 
Flächennutzungsplans gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung. Die 
entsprechende Fläche ist zukünftig als Wohnbaufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
darzustellen. 

Lage des Plangebiets im Flächennutzungsplan  
Quelle: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Herxheim 
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F FACHPLANERISCHE VORGABEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 

1 Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

1.1 Oberflächengewässer und Wasserschutzgebiete 

Oberflächengewässer und Wasserschutzgebiete im engeren Plangebiet sind nicht vor-
handen. Das Plangebiet liegt jedoch innerhalb des Einflussbereichs des „Alten Kling-
bachs“ und des „Klingbachs“. Daher muss zeitweise mit hohen Grundwasserständen 
gerechnet werden. 

Lage des Plangebiets zwischen dem „Alten Klingbach“ und dem „Klingbach“ 
Quelle: Geobasisinformationen der Vermessungs-und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz, 2011 

1.2 Entwässerungsplanung1 

Die Erschließung des Geländes wird im Rahmen eines Erschließungsvertrags zwi-
schen den Verbandsgemeindewerken Herxheim und dem Erschließungsträger durch-
geführt. Die Abstimmung der Entwässerungsplanung erfolgte mit der Ortsgemeinde 
Herxheim sowie den Verbandsgemeindewerken Herxheim. Mit der Planung selbst 
wurde die Hyder Consulting von der die Raiffeisenbank Herxheim als Vorhabenträger 
beauftragt. 

Gemäß der Anschlusssituation im Südring wird das Erschließungsgebiet im Trennsys-
tem entwässert.  

Im Plangebiet selbst wird ein neuer, rund von 87,5 m langer Schmutzwasserkanal ver-
legt, dieser wird an das vorhandene Kanalnetz im Südring angeschlossen. Das anfal-
lende Schmutzwasser wird der Gruppenkläranlage Rülzheim des Abwasserzweckver-
band Rülzheim-Herxheim zugeleitet. 

                                                 
1
 siehe hierzu auch in den Unterlagen des Vorhaben- und Erschließungsplans „Erschließungsstraße Stichstra-

ße Südring - Erläuterungsbericht und Kostenberechnung“, Hyder Consulting GmbH, Karlsruhe, 03/2014 

Alter Klingbach 

Klingbach 
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Auch ein Regenwasserkanal wird im Plangebiet neu verlegt. Endpunkt der öffentlichen 
Kanalisation für das Niederschlagswasser ist hierbei das Schachtbauwerk „RW 1“ ge-
mäß Anlage 9 zum Erläuterungsbericht „Erschließung Stichstraße Südring“ (siehe hier-
zu auch Unterlagen zum Vorhaben- und Erschließungsplan). Alle weiterführenden Lei-
tungen sind Hausanschlussleitungen bzw. Straßenentwässerungsleitungen. 

Der Regenwasserkanal selbst wird an den vorhandenen Regenwasserkanal im Süd-
ring angeschlossen. Dieser Kanal verläuft weiter in westliche Richtung, biegt in die 
Gartenstraße ab und mündet weiter nördlich in den „Alten Klingbach“. 

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten und der Höhenlage des vorhandenen 
Regenwasserkanals im Südring können nicht alle Grün- und Hofflächen im Plangebiet 
an die öffentliche Niederschlagswasserkanalisation angeschlossen werden (siehe auch 
nachfolgende Abbildung). Die Entwässerung dieser Flächen ist auf dem jeweiligen 
Baugrundstück z.B. über Retentionsvolumen und Versickerung - soweit möglich - auf 
dem Grundstück vorzunehmen. 

Auszug . „Erschließungsstraße Stichstraße Südring - Erläuterungsbericht und Kostenberechnung“, Hy-
der Consulting GmbH, Karlsruhe, 03/2014 
Quelle: Hyder Consulting GmbH, Karlsruhe, 03/2014 

Die Grundstücksentwässerungsplanung ist den Verbandsgemeindewerken Herxheim 
zur Genehmigung vorzulegen, in diesem Zusammenhang ist gegenüber den Ver-
bandsgemeindewerken Herxheim vor Baubeginn der Nachweis eines ausreichenden 
Speicher- und Versickerungsvolumens zu erbringen. 

Zudem ist das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem, unter Berücksichtigung 
der Aufweitung der Systemgrenzen, mit der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt im weiteren Verfahren abzustim-
men. 
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2 Altablagerungen / Altlasten  

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die eine 
Nutzung der Flächen beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erfor-
derlich machen würden, liegen weder bei der Gemeinde Herxheim, noch bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Herxheim vor. 

3 Kultur- oder sonstige Sachgüter sowie archäologische Fundstellen und Boden-
denkmäler 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Kulturdenkmäler oder 
kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen oder 
Bodendenkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. 

4 Sonstiges 

Weitere Fachplanungen und sonstige Rahmenbedingungen, die ggf. im Widerspruch 
zur vorliegenden Planung stehen oder vorhandene Zielvorstellungen von Fachplanun-
gen und sonstigen Rahmenbedingungen, die eine Bebauung innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans ausschließen oder einschränken könnten, sind nicht be-
kannt. 

 

G DARLEGUNG ZUM STÄDTEBAULICHEN KONZEPT 

1 Städtebauliche Zielvorgaben 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Am Südring“ soll die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine bedarfsgerechte Nachverdichtung schaffen, die den städtebau-
lichen Zielvorstellungen der Gemeinde hinsichtlich der Entwicklung von ortskernnahen 
innerörtlichen Baupotenzialen entspricht und eine geordnete und nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung gewährleistet. 

Die geplante Bebauung der innerörtlichen Freifläche bzw. die Nachnutzung des mit ei-
ner Tabakscheune bebauten Grundstückes Nr. 10283/123 entspricht neben dem Ziel 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (vgl. § 1 a Abs. 2 BauGB) und den 
Zielen bezüglich der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und des Um-
baus vorhandener Ortsteile (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) auch den kommunalen Ent-
wicklungsabsichten der Gemeinde Herxheim, die Entwicklung der Kommune, auch im 
Hinblick auf die Wohnbedürfnisse verschiedenster Bevölkerungsgruppen positiv zu be-
gleiten (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB). Das Planungsgebiet soll dabei einer Entwicklung 
zugeführt werden, die den künftigen Nutzern und deren Nutzungsbedürfnissen gerecht 
wird.  

2 Erläuterung der Planung 

Die Planung im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes lässt sich 
in zwei Bereiche gliedern: 

 Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist die Errichtung einer Wohn-
anlage geplant. Hierbei handelt es sich um drei freistehende, jeweils dreige-
schossige Gebäude. Ein Teil der in diesem Zusammenhang geplanten Wohnein-
heiten soll barrierefrei und rollstuhlgerecht errichtet werden. 
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Die Gebäude der Wohnanlage sollen mit einem flachgeneigten Satteldach errichtet 
werden und eine Höhe von rund 11,40 Metern erreichen. Zur Minimierung einer po-
tenziellen Gefährdung der Bebauung durch Hochwasserereignisse - insbesondere 
des „Alten Klingbachs“ - sollen die Gebäude ohne Kellergeschoss und auf einer bis 
zu 1,00 m hohen Geländeaufschüttung realisiert werden.  

Auf dem Grundstück werden neben Grünanlagen / Spielplatz und Zufahrtswegen, 
auch ein Großteil der erforderlichen Stellplätze angelegt. In diesem Zusammen-
hang ist vorgesehen knapp ein Drittel der erforderlichen Stellplätze in der Erdge-
schosszone der Gebäude unterzubringen. Die übrigen Stellplätze werden auf dem 
Baugrundstück bzw. öffentlich-rechtlich gesichert an anderer Stelle realisiert. 

 Das nördlich angrenzende Grundstück Nr. 10283/123, welches außerhalb des Be-
reichs des Vorhaben- und Erschließungsplans liegt, wird ergänzend gem. § 12 Abs. 
4 BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen, um auch dort 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von baulichen Anlagen im 
Sinne des § 4 BauNVO (Allgemeine Wohngebiete) zu schaffen. Ein konkretes Bau-
vorhaben ist der Gemeinde Herxheim nicht bekannt. 

Die verkehrliche und infrastrukturelle Erschließung der Baugrundstücke erfolgt vom 
Südring über die angrenzende Stichstraße, die in diesem Zusammenhang ausgebaut 
und zukünftig als öffentliche Straße gewidmet werden soll. 

Außenanlage / Stellplätze des Bauvorhabens im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans, unmaß-
stäblich 
Quelle: Architekturbüro Zörcher (Venningen), Stand 04/2014 

  



Herxheim  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Am Südring“ 

  Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

Satzungsfassung 

 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern Seite 12 von 27 

 

H LANDESPFLEGERISCHE UND ARTENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG 

Die Anwendung des § 13 a BauGB ermöglicht es, von der Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 a BauGB sowie von der Überwachung nach § 4 c BauGB abzusehen. 
Ein eigenständiger Fachbeitrag Naturschutz ist gleichfalls nicht notwendig. Die Belange 
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1 a BauGB sind allerdings 
nach wie vor darzustellen und in der Abwägung zu berücksichtigen. 

1 Bestandssituation 

Landespflegerische Bewertung - Bestandssituation  
Quelle: BBP  Stadtplanung Landschaftsplanung, Stand 11/2013 

1 Fettwiese auf verdichtetem Boden, teils La-
gernutzung 

6 zwei Zwetschgenbäume, abgängig 

2 Gehölzgruppe mit Holunder, Feldahorn, Hart-
riegel 

7 Tabakscheune mit Anbauten 

3 Brachliegender Nutzgarten 8 stark verdichtete, teilweise geschotterte Er-
schließungsfläche 

4 Hühnerfreigehege 9 asphaltierte Erschließungsstraße (Sack-
gasse) 

5 Gebüsch mit überwiegende Brombeeren, 
Müllablagerungen 

  

1 
2 

6 
4 

9 

3 
5 

1 

7 8 
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Die Luftbildaufnahme auf der vorherigen Seite zeigt die Nutzung des Plangebiets im 
Sommer 2012. Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Herxheim und wird von 
geschlossenen Siedlungsstrukturen umgeben. 

Natürliche Bodenstrukturen sind nicht mehr vorhanden. Der Oberboden ist durch La-
gernutzung teilweise verdichtet; flächige Versiegelungen bestehen im Bereich der Ta-
bakscheune und der vorhandenen Stichstraße. 

Schutzgebietsausweisungen liegen, auch im unmittelbaren Umfeld, nicht vor. 

Im Biotopkataster Rheinland-Pfalz sind innerhalb des Plangebiets zudem keine ge-
schützten oder schutzwürdigen Biotope verzeichnet. Auch in der unmittelbaren Umge-
bung des Plangebiets befinden sich keine solchen Biotope. Darüber hinaus sind im 
landesweiten Biotopverbund des Landes Rheinland-Pfalz2 keine Aussagen für den Un-
tersuchungsbereich und sein Umfeld getroffen. 

2 Beschreibung und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft 

2.1 Beschreibung 

 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet gehört zur Haupteinheitengruppe des „Nördliches Oberrheintief-
land“ (22), der Haupteinheit „Vorderpfälzer Tiefland“ (221) und wird hier näher be-
schrieben als „Klingbachniederung“ (221.23).3 

 Geologie/Topographie 

Der geologische Untergrund besteht aus Löß und Lößlehm aus dem Quartär und 
Pleistozän.4 

Das Plangebiet selbst liegt nahezu gleichmäßig eben auf einer Höhe von rund 119 
m über NN. 

 Boden 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer geschlossenen Siedlungsfläche. Natürliche 
Bodenstrukturen sind nicht mehr vorhanden. Der Oberboden ist durch Lagernut-
zung teilweise verdichtet; flächige Versiegelungen bestehen im Bereich der Ta-
bakscheune und der Stichstraße. 

 Klima 

Die bestimmenden Wetterdaten5 sehen wie folgt aus: Mittlere Häufigkeit der Wind-
richtungen / Jahr: Westen, Osten, Südwesten; Mittlere wirkliche Lufttemperatur / 
Jahr: 9° C / Mittlere Niederschlagssummen / Jahr: 550 bis 600 mm. 

Im Hinblick auf das Lokalklima stellt sich das Plangebiet auf Grund der Vegetati-
onsstrukturen und fehlender versiegelter Flächen als, wenn auch sehr kleinflächi-
ges frisch- und kaltluftproduzierendes Gebiet innerhalt der Ortslage dar. 

 Wasserhaushalt 

Oberflächengewässer und Wasserschutzgebiete im engeren Plangebiet sind nicht 
vorhanden. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Einflussbereichs des „Alten Klingbach“ und des 
„Klingbach“ 

                                                 
2 www.naturschutz.rlp.de, Online-Abfrage 11/2013 
3  www.luwg.rlp.de 
4  www.lgb-rlp.de/online-karten.html (GÜK300, BÜK200,BFD5L) 
5 Klima-Atlas von Rheinland-Pfalz, Deutscher Wetterdienst, 1957 
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 Ortsbild 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage und ist ringsum von Siedlungsflächen 
umgeben. Es stellt sich als relativ kleine Fläche dar. Brache und Lagernutzung 
wirken eher negativ auf das Ortsbild. Eine unmittelbare Erholungsnutzung ist nicht 
gegeben. 

 Arten und Biotope 

Die Vegetationsstrukturen (siehe hierzu auch Punkt 1 Bestandssituation) innerhalb 
der ansonsten durch bebaute Flächen bestimmten Bereiche bieten kleinräumig 
Lebensraum für ubiquitäre Arten („Allerweltsarten“). Auf Grund der geringen Grö-
ße, der inselartigen Lage innerhalb der Siedlungsfläche und der unmittelbar an-
grenzenden anthropogenen Nutzungen ist der Lebensraum stark eingeschränkt. 

Das Plangebiet stellt kein bedeutsames Biotop für streng geschützte Tierarten dar. 
Dies wurde auch durch eine in den Monaten Juni/Juli 2014 ergänzend durchge-
führte artenschutzrechtliche Untersuchung bestätigt. 

2.2 Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft 

Zur Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft fand, zusätzlich zur landes-
pflegerischen Bestandserfassung, in den Monaten Juni/Juli 2014 eine mit der Kreis-
verwaltung Südliche Weinstraße, Untere Naturschutzbehörde (Landau) abgestimmte 
artenschutzrechtliche Untersuchung hinsichtlich der Themenbereiche „Pflanzen“ und 
„Vögel, Reptilien und Amphibien“ statt. 

Das Plangebiet wurde in diesem Zusammenhang am 30.06 sowie am 02.07 2014 je-
weils vormittags begangen. Das Gebiet wurde auf Vorkommen von Pflanzenarten des 
Anhangs II der FFH Richtlinie sowie von Vogelarten und Reptilien und Amphibien des 
Anhang IV der FFH Richtlinie untersucht. 

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass  

- Reptilien und Amphibien (Arten siehe Anhang IV der FFH Richtlinie) nicht festge-
stellt wurden. Aufgrund der Struktur des Lebensraumes insbesondere des Fehlens 
ausgeprägter Wärmeinseln und Überwinterungsmöglichkeiten sowie der Störung 
der Fläche (u.a. streunende Katzen, Hunde) ist auch nicht mit dem Vorkommen 
solcher Arten zu rechnen. 

- keine bestandsbedrohten oder streng geschützten Vogelarten festgestellt wurden. 
Die Vogelarten, die innerhalb der Planungsfläche festgestellt wurden, sind eher 
häufig anzutreffen.  
Als Brutmöglichkeiten könnten vorhandene Gehölze oder Brombeersäume geeig-
net sein. Da Singvögel die verlassenen Nester jedoch nicht mehr nutzen, sind 
Ausweichmöglichkeiten in den angrenzenden Baum-und Gehölzbeständen mög-
lich. 

- Baumhöhlen oder sonstige Kleinstrukturen (wie z.B. kleinere Spalten, abgelöste 
Baumrinde), die das Vorkommen von Fledermausarten vermuten ließen, wurden 
nicht gefunden, auch nicht an den beiden Zwetschgenbäumen. 

- Pflanzenarten des Anhangs II der FFH Richtlinie wurden nicht festgestellt. 

Somit sind nach Aussage des Gutachters keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. Diese Einschätzung wurde so auch am 03.07.2014 von der 
Unteren Naturschutzbehörde bestätigt. 



Herxheim  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Am Südring“ 

  Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

Satzungsfassung 

 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern Seite 15 von 27 

Die nachfolgende Bewertung liefert eine zusammenfassende Betrachtung, bei der die 
Vegetations- und Biotopstruktur im Wesentlichen auch im Sinne eines Indikators für 
das Funktionieren des Naturhaushaltes insgesamt genutzt wird. 

Bewertungskriterien sind: 

– Zustand des Biotoptyps (Natürlichkeitsgrad, Artenvielfalt und -reichtum im Hinblick 
auf seine typische Ausprägung, Vorkommen von Rote-Liste-Arten); 

– derzeitige Belastung und die Empfindlichkeit gegenüber weiteren Belastungen; 

– Verbreitung und Gefährdung des Biotoptyps sowohl im Planungsraum als auch re-
gional bis überregional (in Anlehnung an die Rote Liste Biotoptypen Rheinland-
Pfalz) ; 

– Reifegrad der Lebensgemeinschaft; 

– Wiederherstellbarkeit des Biotoptyps; 

– Nach Abwägung und Gewichtung der genannten Kriterien im Hinblick auf die spe-
ziellen Voraussetzungen des Untersuchungsgebietes wurden die folgenden Wert-
kategorien gebildet: 

 Flächen und Elemente mit hoher Bedeutung 
Es sind keine Flächen mit hoher Bedeutung vorhanden. 

 Flächen und Elemente mit mittlerer Bedeutung  
Es sind dies die Gehölzstrukturen im Plangebiet, die hier zumindest Teillebens-
raumfunktionen erfüllen. 

 Flächen und Elemente mit fehlender Bedeutung 
Dies sind die gestörten Wiesenflächen, das Hühnerfreigelände sowie die Erschlie-
ßungsstraße sowie die Tabakscheune mit Umfeld. 

Zusammenfassende Bewertung 

Das Plangebiet ist auf Grund der Ortslage, der geringen Flächenausdehnung und der 
Auswirkungen der angrenzenden Nutzungen landespflegerisch von untergeordneter 
Bedeutung. 

Die auf der Planungsfläche nachgewiesenen Arten werden durch die geplante Bebau-
ung nicht beeinträchtigt, da für diese eher ubiquitäre Arten Ersatzlebensräume in Form 
von Baum- und Gehölzstrukturen in der Umgebung vorhandenen sind. 

3 Auswirkungen der Planung 

Durch die geplante bauliche Nachverdichtung und die damit einhergehende Inan-
spruchnahme von Naturgütern entstehen gegenüber der bisherigen Situation Eingriffe 
in Natur und Landschaft. Für das Planungsgebiet kommt es insgesamt zu folgenden 
Beeinträchtigungen: 

 Boden  
Für die Erschließung wird im Wesentlichen die bestehende Trasse der vorhande-
nen Stichstraße herangezogen. Insbesondere durch die Ausweisung der Wohn-
bauflächen im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans werden bisher of-
fene und unbebaute Flächen in Anspruch genommen. Bei einer Bruttowohnbauflä-
che von 1.932 qm ergibt sich bei einer maximal zulässigen Überbauung von 60% 
(GRZ 0,4 plus 50% für Nebenanlagen) eine gestattete Neuversiegelung von 1.160 
qm. Im Bereich der ergänzend aufgenommenen Grundstücksfläche ergibt sich, un-
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ter Berücksichtigung der getroffenen Festsetzungen eine leichte Reduzierung der 
Grundstücksversiegelung im Vergleich zur aktuellen Bestandssituation. 

 Wasser / Wasserhaushalt  
Durch die Versiegelung von Freiflächen gehen Versickerungsflächen verloren, wo-
durch es zu einer Verschärfung des Oberflächenabflusses kommt  

 Klima / Lufthygiene  
Die flächendeckende Überbauung bedeutet eine Erhöhung von wärmeproduzie-
renden Flächen. Es erfolgt eine Reduzierung der frischluftproduzierenden Flächen. 

Aufgrund der geringen Flächengröße und der darin begründeten, vernachlässigbar 
geringen lokalklimatischen Bedeutung der Fläche, sind wesentliche Auswirkungen 
durch die Bebauung nicht zu erwarten.  

Tiere und Pflanzen  
Mit der Realisierung des Bebauungsplanes gehen Vegetationsstrukturen verloren. 
Daher wurde für das Plangebiet eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchge-
führt.  

 Erholung / Landschaftsbild  
Es erfolgt eine bauliche Verdichtung des Siedlungsinnenbereichs.  
Die Auswirkungen auf das Ortsbild und für die Naherholung sind aufgrund der un-
mittelbar angrenzenden Lage des Plangebiets an die Bebauung der Ortslage und 
der Flächengröße jedoch von untergeordneter Bedeutung. 

4 Vorschlag von landespflegerischen / grünordnerischen Maßnahmen 

 M1 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen. Min-
destens 10% der gärtnerisch gestalteten Flächen sind mit heimischen Sträuchern 
zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. (Pflanzqualität: Strauch, verpflanzt, 
Höhe 100 bis 150 cm / Sträucher: Cornus mas (Kornelkirsche), Corylus avellana 
(Haselnuss), Viburnum opulus (Schneeball), Rosa spec. (Rosen) sowie nicht ge-
füllt blühende Blütengehölze) 

 M2 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mindesten 3 Laubbäume 
als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. (Pflanzqualität: Hoch-
stamm mit Ballen, Stammumfang 16 bis 18 cm / Bäume: Acer campestre (Feld-
ahorn), Acer platanoides „Columnare“ (schmalkroniger Spitzahorn)) 

 Empfehlung zur Begrünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächern. 

 Hinweis, dass erforderliche Rodungsarbeiten außerhalb der Brut- und Setzzeit zu 
erfolgen haben, um eine Beeinträchtigung genutzter Nester zu vermeiden. 

 Hinweis auf eine Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen für Eingrü-
nungsmaßnahmen. 

5 Zusammenfassende Beurteilung des Planvorhabens in Bezug auf die landes-
pflegerischen und artenschutzrechtlichen Belange und Hinweise zur Anwendung 
des § 13 a BauGB 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortslage. Die Planung er-
folgt zum einen auf einer bislang unbebauten und unversiegelten Fläche, zum anderen 
wird ein mit einer Tabakscheune bebautes Grundstück überplant. Die geplante Bebau-
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ung stellt einen Lückenschluss innerhalb der ansonsten geschlossenen Siedlungsflä-
chen dar. 

Als wesentlicher Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt ist die gestattete Neuver-
siegelung im Bereich der Vorhaben- und Erschließungsplans im Umfang von rund 
1.160 qm hervorzuheben. Auswirkungen auf das Lokalklima sind aufgrund der Flä-
chengröße und der darin begründeten, vernachlässigbaren geringen lokalklimatischen 
Bedeutung der Fläche jedoch nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet ist für das Potenzial Tiere und Pflanzen ebenfalls von nachrangiger 
Bedeutung. Ein Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht 
zu erwarten. Der Verlust der Gehölzstrukturen und der damit verbundene Lebens-
raumverlust sind als nicht erheblich einzustufen. Zudem bieten die im Rahmen der 
Freiraumgestaltung neu entstehenden sowie die angrenzenden vorhandenen Vegeta-
tionsstrukturen Ersatzlebensraum. Das Plangebiet besitzt keine Bedeutung für die Er-
holungsnutzung. 

Die Planung kann als umweltverträglich eingestuft werden. 

Im Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwar-
ten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig. Daher ist ein gesonderter Ausgleich für Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die auf Grund der Aufstellung dieses Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, nicht erforderlich. 

Gleichwohl wird eine Integration der vorgeschlagen landespflegerischen / grünordneri-
schen Maßnahmen im Plangebiet in den Bebauungsplan empfohlen, um ein gewisses 
Grundgerüst der Gebietsein- und -durchgrünung zu sichern sowie visuelle Beeinträch-
tigungen zu minimieren. 

 

I BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

Nachfolgend wird im Einzelnen auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen eingegangen. 

1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den geschilderten städtebaulichen Zielsetzungen wird das Planungsge-
biet gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

Hinsichtlich der getroffenen städtebaulichen Festsetzungen ist zwischen dem Gel-
tungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans und den nach § 12 Abs. 4 BauGB 
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogenen Flächen zu unterscheiden. 
Aus diesem Grund wird in der Planzeichnung und im Text eine Differenzierung in die 
Bereiche WA1 und WA2 vorgenommen. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Bauflächen im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans als Allgemeines Wohngebiet bestimmt wurden, ist gem. § 12 Abs. 3 a 
BauGB, unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB festzusetzen, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung 
sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
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Daher wurde bestimmt, dass im Bereich des WA1 nur Wohngebäude im Sinne des in 
§ 4 Abs. 2 BauNVO einschließlich Räumlichkeiten zur Ausübung freier Berufe im Sinne 
des § 13 BauNVO zulässig sind.  

Ergänzend wurde bestimmt, dass unter der Voraussetzung eines Abschlusses eines 
geänderten oder eines neuen Durchführungsvertrages, soweit dort vereinbart und mit 
den Planunterlagen des Vorhaben- und Erschließungsplans in Einklang, weitere Nut-
zungen zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig sind. 

Für die nach § 12 Abs. 4 BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergän-
zend einbezogenen Flächen, wurde entsprechend der städtebaulichen Zielvorstellung 
der Gemeinde bestimmt, dass Nutzungen, die normalerweise in einem Allgemeinen 
Wohngebiet allgemein zulässig sind, nur ausnahmsweise als zulässig bzw. Nutzungen, 
die nur ausnahmsweise zulässig wären als unzulässig erklärt wurden. 

Unter anderem wurde bestimmt, dass: 

 der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie Anlagen für kirchliche, kulturelle soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke nur ausnahmsweise zulässig sind, da, aufgrund der Heterogenität dieser An-
lagen, diese im konkreten Einzelfall hinsichtlich ihrer Ausmaße, ihrer immissions- 
und verkehrstechnischen Auswirkungen hinsichtlich der Ziele des Bebauungsplans 
bewertet werden müssen. 

 Anlagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen generell un-
zulässig sind. 

Anlagen für Verwaltungen werden am vorgesehenen Standort ausgeschlossen, da 
eine diesbezügliche städtebauliche Entwicklung nicht im Sinne des planerischen 
Willens der Gemeinde ist. 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden ausgeschlossen, weil sie der Eigenart 
des Gebiets widersprechen und an deren Standorte Anforderungen zu stellen sind, 
die im gesamtörtlichen Kontext an anderer Stelle besser befriedigt werden können. 

Hinzu kommt, dass Tankstellen in der durch die Umgebungsbebauung vorgege-
benen Siedlungsstruktur gestalterisch nicht integrierbar sind. Für diese Nutzungs-
arten bestehen an anderer Stelle im Gemeindegebiet städtebaulich besser geeig-
nete potenzielle Ansiedlungsmöglichkeiten.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan über die Festsetzung von Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
sowie durch die Festlegung der Anzahl der Vollgeschosse und der Höhe der baulichen 
Anlagen. 

Die Grundflächenzahl wird im Plangebiet mit 0,4 bestimmt und bewegt sich somit in-
nerhalb der nach der Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. Insbesondere zur 
internen Gebietserschließung und zur Unterbringung der erforderlichen Stellplätze auf 
dem Baugrundstück sowie zur Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-
VO (u.a. Fahrradabstellplätze und Müllbehältnissen) darf die in § 17 Abs. 1 BauNVO 
definierte Obergrenze der Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO für die 
unter § 19 Abs. 3 S. 1 BauNVO aufgeführten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,60 überschritten werden. 
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Die Geschossflächenzahl wird im Hinblick auf die geplante Höhe der baulichen Anla-
gen sowie unter besonderer Berücksichtigung der Belange der angrenzenden Wohn-
bebauung mit 1,2 festgesetzt und bewegt sich somit ebenfalls im Rahmen der nach der 
Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. 

Die getroffenen Festsetzungen zur Anzahl der Vollgeschosse sowie zur Höhe baulicher 
Anlagen sollen einerseits befriedigende Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten 
und entsprechen andererseits der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die 
Höhenentwicklung baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öf-
fentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden 
könnten. Im vorliegenden Fall erfolgen die Höhenfestsetzungen, um unmaßstäbliche 
Gebäudehöhen und Kubaturen zu vermeiden sowie ein Einfügen der Neubebauung in 
die umgebende, bereits vorhandene Struktur zu gewährleisten. 

1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Zur Gewährleistung des abgestimmten städtebaulichen Konzeptes und des darin fest-
gelegten Wohnungs- und Grundstücksgefüges wurde auf Basis des Vorhaben- und Er-
schließungsplans für das Plangebiet die offene Bauweise bestimmt. 

Im gesamten Plangebiet wird zugunsten der Gestaltungsfreiheit des Bauherrn auf die 
Festsetzung von Baulinien verzichtet. Die überbaubaren Flächen des Bebauungspla-
nes werden daher ausschließlich durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. 

1.4 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der Anschluss anderer 
Flächen an die Verkehrsflächen 

Der Bebauungsplan trifft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Straßen nur rah-
mengebende Festsetzungen wie Linienführung und maximale Breite. Weitergehende 
Ausführungen sind im vorliegenden Fall nicht erforderlich. 

Zur Vermeidung einer unerwünschten verkehrlichen Anbindung der im Kreuzungsbe-
reich von „Südring / Stichstraße“ gelegenen Grundstücke an die Erschließungsstraße 
wird dort ein Ein- und Ausfahrverbot festgesetzt. 

1.5 Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Um eine ordnungsgemäße Entwässerung des ergänzend gem. § 12 Abs. 4 BauGB in 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogenen Grundstück Nr. 10283/123 zu 
gewährleisten, werden im Bebauungsplan Flächen bestimmt, die mit Leitungsrechten 
zu belasten sind. 

1.6 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen 

Im sogenannten beschleunigten Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB gel-
ten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, 
als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1 
a BauGB sind allerdings nach wie vor darzustellen und in der Abwägung zu berück-
sichtigen. 

Die wesentlichen Eingriffe des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans er-
folgen durch die gestattete zusätzliche Versiegelung und den Verlust von Gehölzen im 
Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans. 
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Gleichwohl ein gesonderter Ausgleich für potenzielle Eingriffe in Natur und Landschaft 
im Rahmen der vorliegenden Planung gesetzlich nicht erforderlich ist, wurde festgelegt, 
dass eine Integration der vorgeschlagen grünordnerischen Maßnahmen in den Be-
bauungsplan stattfindet. 

Die im Plangebiet getroffenen Festsetzungen sollen ein gewisses Grundgerüst der Ge-
bietsdurchgrünung und -durchlüftung sichern, eine ortsgerechte Einbindung gewähr-
leisten sowie visuelle Beeinträchtigungen minimieren. Durch den Bezug auf die beige-
fügte Pflanzliste sollen naturnahe und standortgerechte Pflanzungen entstehen. 

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen in den Bebauungs-
plan 

2.1 Örtliche Bauvorschriften der Gemeinde Herxheim 

In den Bebauungsplan wird gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO ei-
ne örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung integriert. Die Gemeinde Herxheim wird 
hierdurch in die Lage versetzt, in gewissen Grenzen Einfluss auf die Baugestaltung zu 
nehmen. 

Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver Weise 
auf die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei den 
Bauherrn in seiner Bau- und Gestaltungsfreiheit allzu stark einzuschränken. Festset-
zungen werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, die von elementarem Ein-
fluss auf das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. Hierzu gehören ins-
besondere Regelungen zur 

 äußeren Gestaltung der baulicher Anlagen, insbesondere in den Bereichen: Dach- 
und Fassade 

 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke 

 Gestaltung von Grundstückseinfriedungen 

 Gestaltung der Standorte von Müllbehältnissen sowie zu 

 Werbeanlagen. 

Die getroffenen Festsetzungen orientieren sich unter anderem an der umgebenden 
Bebauung und zielen vorwiegend auf die Vermeidung ortsunüblicher Gebäudeformen 
sowie zur Vermeidung grundsätzlicher gestalterischer Defizite ab. 

2.2 Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 47 LBauO 

In den Bebauungsplan wird weiterhin eine örtliche Bauvorschrift über die Zahl der not-
wendigen Stellplätze integriert. Die Gemeinde Herxheim wird hierdurch in die Lage 
versetzt, auf die erforderliche Anzahl der Stellplätze Einfluss zu nehmen. 

Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach LBauO wird mit 2,0 Stellplätzen je Wohn-
einheit festgesetzt, da die Erfahrung der jüngeren Zeit gezeigt hat, dass die Mindest-
forderung von einem Stellplatz je Wohneinheit in aller Regel nicht ausreichend ist, um 
den tatsächlich entstehenden Stellplatzbedarf auf den Grundstücken abdecken zu 
können. Zudem wurde bestimmt, dass der durch die Planung erzeugte Platzbedarf für 
den ruhenden Verkehr auf den Baugrundstücken oder in sonstiger Weise öffentlich-
rechtlich gesichert herzustellen ist. 

Für sonstige Nutzungen ist, entsprechend der jeweiligen Nutzung, die in der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom 24. Juli 2000 an-
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geführte Richtzahl (Untergrenze) als Mindestzahl der nachzuweisenden Stellplätze auf 
dem Grundstück oder in sonstiger Weise öffentlich-rechtlich gesichert herzustellen 
(Verwaltungsvorschrift vom 24. Juli 2000 über die Zahl, Größe und Beschaffenheit der 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge). 

3 Hinweise ohne Festsetzungscharakter 

Empfehlungen und Hinweise, die aufgrund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage 
nicht als Festsetzungen in den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen 
wurden, jedoch zum Verständnis der getroffenen Festsetzungen beitragen oder über 
den „eigentlichen“ Bebauungsplan hinausgehende wichtige Informationen liefern, wur-
den als unverbindliche Hinweise im Nachgang zu den Textfestsetzungen abgedruckt. 

 

J AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches sind gemäß § 2a BauGB die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung darzulegen. 

Insbesondere nachfolgend beschriebene mögliche Auswirkungen wurden ermittelt und 
sind, wie folgt, im Zuge der Planerstellung berücksichtigt worden: 

1 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

Zur Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung wurden insbesondere nachfolgend dar-
gelegte Aspekte betrachtet. 

1.1 Nachbarschützende Belange 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 
Hierzu gehören neben den Aspekten Belichtung, Belüftung und Besonnung auch sons-
tige nachbarschützende Belange wie z.B. Wahrung eines ausreichenden Sozialab-
standes. 

Gemäß der gefestigten Rechtsprechung (vgl. hierzu u.a. BVerwG Urteil v. 23.05.1986 - 
4 C 34/85; Urteil v. 16.09.1993 - 4 C 28/91; Urteil v. 11.01.1999 - 4 B 128/98; OVG 
NW, Beschluss v. 21.06.1995 - 7 B 1029/95) verstößt ein Bauvorhaben in der Regel 
nicht gegen das nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme, wenn es die bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften des § 8 LBauO (Abstandsvorschriften) einhält. Denn die 
Abstandsvorschriften dienen insbesondere der Vermeidung von Licht-, Luft- und Son-
nenentzug sowie der Wahrung eines ausreichenden Sozialabstandes. 

Die erforderlichen Abstände werden im vorliegenden Fall grundsätzlich eingehalten. So 
dass von einer Beeinträchtigung nicht auszugehen ist. 

1.2 Nutzungszuordnung 

Die vorliegende Bauleitplanung soll dafür sorgen, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Bedingungen vorfindet. Hierbei ist vor allem von 
Bedeutung, dass Baugebiete einander so zugeordnet werden, dass gegenseitige Be-
einträchtigungen vermieden oder durch geeignete Maßnahmen vermieden oder verrin-
gert werden. Diesem Grundsatz entspricht die vorliegende Planung des Baugebietes. 
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Zudem weisen die an das Plangebiet angrenzenden Bereiche ebenfalls zum großen 
Teil Wohngebiets- bzw. Mischgebietscharakter auf. Somit wird insbesondere die 
Wohnqualität, aber auch die Arbeitsqualität des Plangebiets durch die vorhandenen 
umliegenden Nutzungen nicht beeinträchtigt. 

Durch den generellen Ausschluss von Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetrieben 
und Tankstellen und der nur ausnahmsweise zulässigen Errichtung von der Versor-
gung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Betrieben des Be-
herbergungsgewerbes sowie sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben werden zu-
dem Beeinträchtigungen sowohl des Plangebiets, als auch der umliegenden Gebiete 
im Wesentlichen unterbunden. 

Weiterhin tragen die getroffenen Nutzungseinschränkungen im Bereich des Vorhaben- 
und Erschließungsplans den im Durchführungsvertrag festgelegten, im Wesentlichen 
auf die Errichtung einer Wohnanlage ausgelegten Planung Rechnung. 

1.3 Lärm 

Unter dem Gesichtspunkt der „Lärmvorsorge“ hat sich die Gemeinde Herxheim auch 
mit dem Themenkomplex „Lärm“ auseinandersetzt. Unter Berücksichtigung der getroff-
enen Festsetzungen resultiert durch die vorhabenbezogene Planung weder eine Be-
einträchtigung störempfindlicher Nutzungen in der Umgebung, noch sind durch die be-
stehenden Nutzungen in der Umgebung negative Auswirkungen für das Planungsge-
biet zu erwarten. 

Auch durch die sich im näheren Umfeld befindliche Landesstraße L542 sind keine Be-
einträchtigungen zu erwarten, da, unter Berücksichtigung der vorhandenen Verkehrs-
belastung und aufgrund der bestehenden „Haus-Hof-Bebauung“ entlang der Luitpold-
straße ausgegangen werden kann, dass für das Plangebiet keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorliegen, die Maßnah-
men zum Schutz vor solchen Einwirkungen erforderlich machen. 

Somit ist davon auszugehen, dass den Belangen des Schallschutzes und den Anforde-
rungen der im Plangebiet gestatteten schutzwürdigen Nutzungen sowie den angren-
zenden schutzwürdigen Nutzungen im erforderlichen Maß Rechnung getragen wurde. 

1.4 Altlasten 

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die eine 
Nutzung der Flächen beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erfor-
derlich machen würden, liegen weder bei der Gemeinde Herxheim, noch bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Herxheim vor. 

Sollten wider Erwarten bei der Baumaßnahme Abfälle angetroffen werden oder sich 
sonstige Hinweise ergeben, wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass die 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz Neustadt / Weinstraße umgehend zu informieren ist. 

1.5 Radonvorsorge 

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioakti-
ven Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzentration, 
fast überall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erdreich nach-
zuweisen. Das gasförmige Radon kann in diesem Zusammenhang mit der Bodenluft 
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über Klüfte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und Böden an die Erd-
oberfläche wandern. 

In der Luft außerhalb von Gebäuden wird das aus dem Boden austretende Radon so-
fort durch die Atmosphärenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt. Innerhalb 
von Gebäuden können jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise be-
trächtliche Radonkonzentrationen auftreten. 

Gemäß der Radon-Prognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz ist in Herxheim allgemein mit einem erhöhten Radon-Potenzial (40 bis 
100 kBq/m³) (braune Bereiche) bzw. einem lokal hohen Radonpotenzial (> 100 kBq/m³) 
(blaue Bereiche), welches zumeist eng an tektonische Bruchzonen und Kluftzonen ge-
bunden ist, zu rechnen. 

Daher wird im Bebauungsplan hingewiesen, grundsätzlich eine projektbezogene Ra-
donmessung in der Bodenluft des Bauplatzes durchzuführen. Die Ergebnisse sollten 
Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Versorgungs-
maßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei Werte über 100.000 Becquerel Radon 
pro Kubikmeter Bodenluft festgestellt, wird angeraten, bauliche Versorgungsmaßnah-
men zu treffen, um den Eintritt des Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern. 

2 Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und kostensparendes Bauen (gem. § 1 Abs. 6 
Nr. 2 BauGB) 

Eine städtebauliche Aufgabe der Gemeinde Herxheim ist die Schaffung der Vorausset-
zungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Dabei spielt die Nutzung vor-
handener innerörtlicher Bereiche eine besondere Rolle (siehe hierzu auch das Lan-
desentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz, Kapitel 2.4.2 Nachhaltige Siedlungs-
entwicklung, Ziel 31). 

Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Südring“ wird somit 
auch den kommunalen Entwicklungsabsichten Rechnung getragen, den Ausbau und 
die Entwicklung der Gemeinde Herxheim im Hinblick auf die Sicherung der Wohnbe-
dürfnisse der Bevölkerung positiv zu begleiten. 

3 Belange des sozialen und sonstigen Infrastrukturbedarf (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 
BauGB) 

Der durch das neue Baugebiet entstehende zusätzliche Infrastrukturbedarf kann von 
bereits bestehenden Einrichtungen der näheren Umgebung abgedeckt werden. Die 
Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes erlaubt zudem im Rahmen der allge-
meinen Zweckbestimmung und in Verbindung mit den getroffenen Festsetzungen auch 
die Ansiedlung von dem Gebiet dienenden Einrichtungen. 

4 Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorhandener 
Ortsteile (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

Die Planung dient der Schaffung einer Grundlage für die bauliche Fortentwicklung im 
Innenbereich von Herxheim und entspricht somit auch dem Ziel des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden (vgl. § 1 a Abs. 2 BauGB). 

5 Belange des Denkmalschutzes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden die Belange des Denkmalschutzes 
nichtbeeinträchtigt. Im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans be-
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finden sich keine Kulturdenkmäler oder kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten. 
Über archäologische Fundstellen oder Bodendenkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. 

Sollten während der Bauphase Funde zu Tage treten, wird im Bebauungsplan auf die 
gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direk-
tion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer verwiesen. 

6 Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Mit der Realisierung des Bebauungsplans gehen zwangsläufig Veränderungen des 
Orts- und Landschaftsbildes einher. Im Rahmen der Konzeptionierung wurde jedoch 
Wert darauf gelegt, die neu entstehenden Nutzungen in die bestehenden Strukturen 
einzubetten. 

So wurde zur Vermeidung ortsunüblicher Gebäudeformen sowie zur Vermeidung 
grundsätzlicher gestalterischer Defizite in den Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 4 BauGB 
in Verbindung mit § 88 LBauO eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung (u.a. 
Dach, Einfriedungen, Werbeanlagen, Gestaltung unbebauter Grundstücke) integriert. 
Daneben wurden bauplanungsrechtliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung, zur Bauweise sowie der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen und Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen getroffen. 

7 Belange des Umweltschutzes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Im Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Belange 
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1 a BauGB sind allerdings 
nach wie vor darzustellen und in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Auf Grund der innerörtlichen Lage und den damit verbundenen Störfaktoren ist nicht 
mit dem Vorkommen besonders oder streng geschützter Tier- und Pflanzenarten zu 
rechnen. Ergänzend fand in den Monaten Juni/Juli 2014 eine artenschutzrechtliche Un-
tersuchung statt. Die Untersuchung kam zum dem Ergebnis, dass keine Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten sind. Dieses Ergebnis wurde auch 
durch die Untere Naturschutzbehörde bestätigt. 

Schutzausweisungen liegen nicht vor. Ebenfalls sind innerhalb des Plangebiets keine 
geschützten oder schutzwürdigen Biotope im Biotopkataster Rheinland-Pfalz verzeich-
net. Auch in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine solchen 
Biotope 

Das Plangebiet hatte bislang als größere zusammenhängende Grünfläche innerhalb 
der Ortslage in erster Linie Bedeutung für das Kleinklima als frisch- und kaltluftprodu-
zierendes Gebiet innerhalt der Ortslage sowie für den Artenschutz als Rückzugs- und 
Teillebensraum für ubiquitäre Vogelarten. Auf Grund der geringen Größe, der inselarti-
gen Lage innerhalb der Siedlungsfläche und der unmittelbar angrenzenden anthropo-
genen Nutzungen ist der der Lebensraum jedoch als stark eingeschränkt zu bewerten.  

Der wesentliche Eingriff erfolgt durch die Neuversiegelung durch Inanspruchnahme 
bislang überwiegend durch (ehemals) gärtnerische Nutzung geprägte Flächen inner-
halb einer geschlossenen Siedlungsfläche. 
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Ein gesonderter Ausgleich für potenzielle Eingriffe in Natur und Landschaft ist jedoch 
im Rahmen der vorliegenden Planung gesetzlich nicht erforderlich. Gleichwohl wurden 
bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen getroffenen, um das vorhan-
dene Eingriffspotenzial, insbesondere in die Schutzgüter „Boden“ und „Wasser / Was-
serhaushalt“ zu reduzieren. 

8 Belange der Ver- und Entsorgung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

8.1 Allgemeine Anforderungen 

Alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen können, zum gegenwärtigen Kennt-
nisstand, von den zuständigen Trägern durch Anschluss an bereits bestehende Netze 
bereitgestellt werden. 

In diesem Zusammenhang wurde im Bebauungsplan darauf verwiesen, die Träger der 
Ver- und Entsorgung frühzeitig über den Beginn von Erschließungs- und/oder Bau-
maßnahmen zu unterrichten. Des Weiteren sind beim Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern die Abstandsempfehlungen der DIN 1998 einzuhalten oder andernfalls auf 
Kosten des Verursachers entsprechende Schutzvorkehrungen zum Schutz der Leitun-
gen zu treffen. 

Daneben wurde ein Hinweis auf vorhandene Telekommunikationsanlagen der Kabel 
Deutschland Vertrieb und Service GmbH in den Bebauungsplan aufgenommen. 

8.2 Schmutzwasserbeseitigung und Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Für die entwässerungstechnische Erschließung des Gebiets wurde durch die Hyder 
Consulting GmbH (Karlsruhe) im Auftrag des Vorhabenträgers eine Entwässerungs-
planung erstellt. 

Gemäß der vorhandenen Anschlusssituation im Südring wird das Plangebiet im Trenn-
system entwässert. 

Im Plangebiet selbst wird ein neuer Schmutzwasserkanal verlegt, dieser wird an das 
vorhandene Kanalnetz im Südring angeschlossen. Das anfallende Schmutzwasser 
wird der Abwasserbeseitigungsanlage in Herxheim zugeleitet. 

Auch ein Regenwasserkanal wird im Plangebiet neu verlegt. Endpunkt der öffentlichen 
Kanalisation für das Niederschlagswasser ist hierbei das Schachtbauwerk „RW 1“ ge-
mäß Anlage 9 zum Erläuterungsbericht „Erschließung Stichstraße Südring“ (siehe hier-
zu auch Unterlagen zum Vorhaben- und Erschließungsplan). Alle weiterführenden Lei-
tungen sind Hausanschlussleitungen bzw. dienen ausschließlich der Straßenentwässe-
rung. 

Der Regenwasserkanal selbst wird an den vorhandenen Regenwasserkanal im Süd-
ring angeschlossen. Dieser Kanal verläuft weiter in westliche Richtung, biegt in die 
Gartenstraße ab und mündet weiter nördlich in den „Alten Klingbach“. 

Aufgrund der Tatsache, dass es bei Hochwasser im „Alten Klingbach“ und Starkregen 
zu einem Rückstau im Kanalnetz kommen kann, der im ungünstigsten Fall zu einem 
Überfluten des Plangebietes bzw. seines näheren Umfeldes führen kann, wurden 
Schutzmaßnahmen ergriffen, um das Risiko einer Überflutung zu reduzieren. 

Mit der Realisierung des Entwässerungskonzeptes wird die potentielle Überlaufwas-
sermenge in nördlicher Richtung im Rückstaufall des Hauptkanals minimiert. 

Zudem wird die Entwässerungssituation für sämtliche Ereignisse ohne Rückstau vom 
„Alten Klingbach“ durch die neue, geordnete Entwässerung verbessert. 
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9 Belange des Verkehrs (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die direkt angrenzende unbenannte 
Stichstraße, die in diesem Zusammenhang ausgebaut und zukünftig als öffentliche 
Straße gewidmet werden soll, an den „Südring“. 

Der Ausbau der Stichstraße selbst erfolgt durch Vorhabenträger. 

Die Planung wird zu einer geringfügigen Erhöhung der Verkehrsmengen in der Straße 
„Südring“ führen. In der Gesamtbetrachtung werden die Belange des Verkehrs jedoch 
nicht beeinträchtigt, da der „Südring“ eine entsprechende Leistungsfähigkeit aufweist. 

 

K Umsetzung der Planung  

1 Grundbesitz und Bodenordnung 

Die zukünftigen Baugrundstücke im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
befinden sich bereits im Eigentum des Vorhabenträgers Raiffeisenbank eG Herxheim 
(Herxheim). 

Für die darüber hinaus einbezogenen Flächen ist, aufgrund der gegebenen Eigen-
tumsverhältnisse, ebenfalls keine Bodenordnung erforderlich. 

Die Flächen der bislang als Wirtschaftsweg eingestuften Stichstraße befinden sich in 
öffentlicher Hand. 

Aufgrund der gegebenen Eigentumsverhältnisse ist eine Bodenordnung im Plangebiet 
nicht erforderlich. 

2 Kosten 

Die Entwicklung der Baugrundstücke im Bereich des Vorhaben- und Erschließungs-
plans erfolgt durch die Raiffeisenbank eG Herxheim (Herxheim). In diesem Zusam-
menhang wird die Erschließungsstraße auf Kosten des Vorhabenträgers ausgebaut 
und soll anschließend öffentlich gewidmet werden. 

Die konkrete Übernahme von planungs- und umsetzungsrelevanten Kosten, ein-
schließlich der darüber hinaus einbezogenen Flächen, regelt der Durchführungsvertrag 
zum vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

Der Gemeinde Herxheim entstehen durch die Verwirklichung dieses Bebauungsplanes 
keine Kosten. 

3 Verwirklichung 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Am Südring“ wurde auf der Grundlage eines 
vom Vorhabenträger, der Raiffeisenbank eG Herxheim (Herxheim), vorgelegten Vor-
haben- und Erschließungsplanes (VEP) in Kombination mit einer vertraglichen Ver-
pflichtung zur Realisierung des Vorhabens (Durchführungsvertrag) erstellt. 

Der VEP ist gem. § 12 Abs. 3 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans. Er ist vom Vorhabenträger erstellt und umfasst im vorliegenden Fall ne-
ben den städtebaulichen Festsetzungen zahlreiche Planunterlagen zum Bauprojekt. 

Als Teil des Bebauungsplans sind die Unterlagen des Vorhaben- und Erschließungs-
plans auch Teil der Satzung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am Südring“. 

Zur Sicherung der Umsetzung der Planung ist gem. Baugesetzbuch mit dem Vorha-
benträger ein Durchführungsvertrag zu schließen. Der Durchführungsvertrag enthält 
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u.a. die Verpflichtung des Vorhabenträgers, das Vorhaben entsprechend den Bestim-
mungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu realisieren, den vorgelegten 
Plan innerhalb einer angemessenen Frist durchzuführen und die Planungs- und Er-
schließungskosten ganz zu tragen. 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist ohne Durchführungsvertrag nicht rechts-
wirksam. Der Durchführungsvertrag ist jedoch, anders als der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan, nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Er ist auch nicht Gegenstand der 
öffentlichen Auslegung. Dem Durchführungsvertrag muss die Gemeindevertretung zu-
stimmen. Des Weiteren ist die Unterzeichnung des Durchführungsvertrages vor dem 
Satzungsbeschluss, d. h. spätestens vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwingende Voraussetzung für die Erteilung 
einer Baugenehmigung und die Rechtswirksamkeit des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans. 

Vor diesem Hintergrund wurde dem Durchführungsvertrag vom Ortsgemeinderat am 
08.05.2014 zugestimmt. Die Unterzeichnung erfolgte am 21.05.2014. 

 

 

 

 

ANLAGE 

 „Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG“ des Landschaftsarchitek-
ten Kurt Garrecht (Herxheim) vom Juli 2014 
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UNTERLAGEN ZUM VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN 

1 Bauvorhaben „Errichtung von drei Mehrfamilienwohnhäusern“ 
Planunterlagen erstellt von: Architekturbüro Klaus Zörcher (Venningen) 

1.1 Außenanlage / Stellplätze 

siehe beigefügter DIN A3 Plan (Stand 29.04.2014) 

1.2 EG-Grundriss Haus 1 / Haus 2 / Haus 3 und Außenanlage 

siehe beigefügter DIN A3 Plan (Stand 28.04.2014) 

1.3 1. OG-Grundriss Haus 1 / Haus 2 / Haus 3 und Querschnitt A-A 

siehe beigefügter DIN A3 Plan (Stand 28.04.2014) 

1.4 2. OG-Grundriss Haus 1 / Haus 2 / Haus 3 

siehe beigefügter DIN A3 Plan (Stand 28.04.2014) 

1.5 Ansichten 

siehe beigefügter DIN A3 Plan (Stand 28.04.2014) 

 

2 Erschließungsplanung 
Unterlagen erstellt von: Hyder Consulting GmbH Deutschland (Karlsruhe) 

2.1 Erläuterungsbericht und Kostenberechnung - Erschließung Stichstraße Südring 
(Straßenbau / Ver- und Entsorgungsleitungen, Entwurfsplanung) 

siehe beigefügter Textdokument (Stand 03/2014) 

2.2 Straßenbau (Lageplan und Regelquerschnitte, Entwurfsplanung) 

siehe beigefügter DIN A3 Plan (Stand 10/2013) 

2.3 Kanalisation (Lageplan Ver-und Entsorgungsleitungen, Entwurfsplanung) 

siehe beigefügter DIN A3 Plan (Stand 10/2013) 
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AUSFERTIGUNG 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen und bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen, Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Begründung und 
Satzung stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. 

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

 

 

Ausgefertigt: 

Herxheim den ................... 

 

 

....................................................... 
Franz-Ludwig Trauth 
(Ortsbürgermeister) 
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1 Einleitung

1.1 Veranlassung

Die Raiffeisenbank Herxheim plant als Bauherrin den Bau von drei dreigeschossigen

Mehrfamiliengebäuden auf drei Grundstücken seitlich einer unbenannten Stichstraße

zum Südring in der Gemeinde Herxheim – siehe Lageplanausschnitt in Anlage 1. Im

Rahmen dieser Maßnahme soll auch die Erschließung des oberhalb liegenden Nach-

bargrundstücks (Eigentümer: Familie Schulz, Flurstück Nr. 10283/123 – siehe Anlage

2)) gesichert werden. Die Genehmigung der geplanten Bebauung läuft z. Zt. im Rah-

men eines Bebauungsplanverfahrens.

Die Erschließung des Geländes wird im Rahmen eines Erschließungsvertrags mit der

Gemeinde von der Bauherrin durchgeführt. Die Abstimmung der Planung erfolgt mit

der Ortsgemeinde Herxheim (Straße) sowie den jeweiligen Leitungsträgern, d.h. den

Verbandsgemeindewerken Herxheim (Entwässerung, Wasser- und Stromversorgung)

sowie der Telekom bzw. Kabel Deutschland (Telefon, Breitbandkabel). Die Erschlie-

ßungsplanung beschränkt sich im Wesentlichen auf die vorhandene bzw. geplante

öffentliche Fläche entlang der Stichstraße gemäß Anlage 2.

Mit der Erschließungsplanung wurde die Hyder Consulting beauftragt.

Die Bestandssituation sowie die einzelnen Planungen sind nachfolgend beschrieben.

1.2 Planungsgrundlagen

1.2.1 Vermessung

Die Planung beruht auf der vom Vermessungsbüro Anefeld aus Landau/ Pfalz durch-

geführten topografischen Vermessung vom Juli 2013.

1.2.2 Baugrundgutachten

Für die vorliegende Vor-/ Entwurfsplanung lag kein Bodengutachten vor. Bei der Pla-

nung wurden die bekannten örtlichen Bodenverhältnisse (bindiger Boden im Unter-

grund, oberflächennahes Grundwasser im Winter) berücksichtigt. Für die Ausführungs-

planung sollte ein geotechnisches Gutachten für die Leitungen bzw. den Straßenauf-

bau eingeholt werden.

2 Bestand

2.1 Bestand Straße

Bei der genannten Stichstraße nördlich des Südrings handelt es sich um einen mit As-

phalt befestigten, ca. 2,7 bis 3,0 m breiten Wirtschaftsweg (siehe Anlage 3 und Fotos in

Anlage 4). Westlich des Wirtschaftswegs befinden sich mehrere Garagen- sowie La-

gergebäude. Auf der Westseite nördlich der geplanten Bebauung befindet sich eine

Lagerhalle, ein Gartengrundstück sowie am Ende der Stichstraße ein Gewerbebetrieb.

Im Anschluß an den Südring verläuft der Wirtschaftsweg zwischen zwei benachbarten

Wohngebäuden, die zum Südring hin orientiert sind.

Die Gradiente des Wirtschaftswegs fällt mit abnehmender Neigung von ca. 2,5% bis

0,5% Gefälle nach Norden hin. Am nördlichen Ende der Erschließungsgrundstücke

liegt der Weg ca. 1, 0 m unterhalb des Niveaus des Südrings. Durch die Zufahrt zu den
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westlich angrenzenden Gebäuden kann die Höhenlage des Wirtschaftswegs nicht

wesentlich verändert werden.

Der Wirtschaftsweg verfügt z. Zt. über keine geordnete öffentliche Entwässerung. In

den Wintermonaten bzw. auch bei Starkregen im Sommer kommt es daher immer wie-

der zum Aufstau von Oberflächenwasser im Hof des Gewerbebetriebs am nördlichen

Ende und Tiefpunkt des Wegs. Hier befindet sich eine in schlechtem Zustand befindli-

che Entwässerungsrinne (siehe Foto in Anlage 5).

2.2 Bestand Leitungen

Bis auf Strom- und Telekomkabel gibt es z. Zt. keinen Leitungsbestand in der Stich-

straße (vgl. Anlage 6). Die Ver- und Entsorgung der vorhandenen Gebäude mit Ab-

wasser und Wasser findet über die westlich bzw. östlich gelegenen Grundstücke in der

Garten – bzw. Luitpoldstraße statt.

Bis auf den Stromanschluß (siehe Kapitel 3.3.3) befinden sich sämtliche Anschlußmög-

lichkeiten an vorhandene Leitungen im Südring.

3 Planung

3.1 Planung Straße

Für Wohnstraßen- und Wohnwege sind entsprechend den geltenden Richtlinien der

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen die "RASt 06" maßgeblich.

Die Straße wird als Mischverkehrsfläche hergestellt. Separate Flächen für den Fuß-

oder Radverkehr werden nicht vorgesehen.

Für den zukünftigen Wohnweg ist eine Tempo-30-Zone mit entsprechender Beschilde-

rung vorzusehen.

Infolge der vorhandenen engen Parzelle im südlichen Anschlußbereich an den Südring

wird hier vorgeschlagen die neue Straße bis an die vorhandenen Grundstücksmauern

auf ca. 4,0 m zu verbreitern. Da die Katastergrenzen jedoch außerhalb der Grund-

stücksmauern liegen (siehe Plan 1), ist dies mit den Grundstückseigentümern noch

abzustimmen. Im Bereich der Erschließungsgrundstücke im mittleren Teil der Stich-

straße wird die Fahrbahn auf eine Breite von 5,0 m erweitert. Dies ermöglicht den Be-

gegnungsfall LKW (inkl. Müllfahrzeug)/ PKW sowie das Ausparken von den senkrecht

zur Straße geplanten Stellplätzen (siehe Anlage 1).

Aufgrund der Platzverhältnisse kann auf der öffentlichen Fläche für ein Müllfahrzeug

keine Wendemöglichkeit vorgesehen werden.

Der lineare Verlauf der Straße wurde parallel an die westliche Katastergrenze ange-

lehnt. Damit wird die Inanspruchnahme des jetzigen Privatgrundstücks auf der Ostseite

minimiert. Für die öffentliche Straße werden so noch ein etwa 1,0 m breiter Grund-

stückstreifen benötigt. Der Grundstücksverlauf im Kataster ist entsprechend anzupas-

sen. Die Länge der ausgebauten Stichstraße beträgt ca. 95 m.

Im Bereich des Grundstücks Schulz wird die Straße gemäß Vorgabe des Bebauungs-

plans wieder auf das vorhandene öffentliche Grundstück mit einer Breite von ca. 4,0 m

begrenzt (siehe Plan 1 in der Anlage).
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Das Längsgefälle der Straße passt sich an den westlichen Bestand an und beträgt zwi-

schen ca. 2,5 im südlichen Teil und 0,5 % im nördlichen Bereich.

Die Straße wird nach Bauklasse 1,0 gemäß RStO 12 ausgebaut. Um bei zeitweise

hochstehendem Grundwasser einen frostsicheren Aufbau zu gewährleisten sowie um

dem Schwerlastverkehr zu dem Gewerbebetrieb und dem späteren Bauverkehr zur

Herstellung der Gebäude Rechnung zu tragen, wird eine Ausbaustärke von 60 cm vor-

gesehen. Es wird außerdem davon ausgegangen, daß bei dem anstehenden bindigen

Boden eine Bodenverbesserung erforderlich ist (vgl. Regelquerschnitt in Plan 1 bzw.

Plan 2).

Die Verkehrsfläche wird im Vollausbau als zweischichtige, 14 cm starke Asphaltfläche

über 46 cm starker ungebundener Schotterschicht hergestellt.

Die Straße wird im Bereich zu bebauenden Grundstücken hin über Tiefborde begrenzt.

Im Querprofil ist die Straße von den Rändern zur Mitte hin mit jeweils ca. 2,5% geneigt.

Ca. 2,0 m vom westlichen Fahrbahnrand wird am Tiefpunkt eine 30 cm breite offene

Entwässerungsrinne aus Beton-Fertigteilen vorgesehen. Die Straßenentwässerung

erfolgt über vier Straßenabläufe, die an den neuen Regenwasserkanal unterhalb der

Rinne angeschlossen werden (siehe auch Kapitel 3.2.2).

3.2 Planung Entwässerung

Gemäß der Anschlußsituation im Südring wird das Erschließungsgebiet im Trennsys-

tem entwässert.

Im Rahmen der Vorplanung wurde die Verlegung eines Mischwasserkanals über ein

Privatgrundstück zur Luitpoldstraße als Alternative untersucht. Dies hätte den Vorteil

von wesentlich verbesserten Rückstauverhältnissen gehabt (siehe dazu auch Kapitel

3.2.2). Weil die Trassenführung über ein bebautes Privatgrundstück für die spätere

Zugänglichkeit und Wartung problematisch ist, wurde diese Alternative verworfen.

3.2.1 Schmutzwasser

Auf der östlichen Straßenseite ist ein neuer Schmutzwasserkanal mit einer Gesamtlän-

ge von 87,5 m geplant (siehe Plan 2 in der Anlage).

Als Kanaldurchmesser wird DN 200 und als Rohrmaterial Polypropylen PP gewählt.

Der Kanal wird mit einer Anfangstiefe von 1,0 m und einem Sohlgefälle von 1,0% ver-

legt. Durch das Ansteigen der Straße zum Südring hin hat der Kanal am Schacht SW 3

eine Tiefe von ca. 2,7 m. Um den Neubau des Anschlußschachts 206103S zu vermei-

den, wird die Anschlußhaltung zu dem bestehenden Schacht mit einem Gefälle von

24% verlegt und an den bestehenden Schacht angebohrt. Das vorhandenen Sohlge-

rinne im Schacht 206103S wird entsprechend angepaßt.

Die Planung sieht je einen Hausanschluß für die neu geplanten Gebäude wie auch für

das nördlich gelegene Grundstück, Flurstücksnummer 10283/123 vor.

Der Kanal wird auf der Ostseite der Straße in einem separaten, senkrecht verbauten

Graben mit Wasserhaltung und vermutlich Bodenverbesserung hergestellt (siehe Typi-
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scher Querschnitt in Plan 2).

Hydraulischer Nachweis

Annahme: ca. 30 Wohneinheiten (inkl. nördliche Grundstücke) mit je 3 Bewohner, zu-

sammen 90 Einwohner E, ergibt nach ATV Arbeitsblatt A 118 eine Schmutzwasserab-

fluß von

Qs = 90 E x 0,004 l/sE = 0,36 l/s.

Als Fremdwasserabfluß bei hochstehendem Grundwasserspiegel wird dieselbe Menge

wie der Schmutzwasserabfluß angenommen, so daß

Qs + Qf = ca. 0,7 l/s.

Als Rohrdurchmesser wurde der Mindestdurchmesser lt. ATV Merkblatt A118 von DN

200 gewählt. Der hydraulische Nachweis der Leistungsfähigkeit der Rohrleitung wurde

mit dem Programm Pipe Calc 2 von dem Ingenieurbüro Umwelt- und Fluidtech durch-

geführt und befindet sich in Anlage 8. Der Nachweis der Mindestfließgeschwindigkeit

zur Vermeidung von Ablagerungen kann nicht geführt werde, da dafür die Abwasser-

menge zu gering ist.

3.2.2 Regenwasser

Die Regenentwässerung ist etwas problematisch, da der Tiefpunkt der Stichstraße ca.

1 m unterhalb der Straßenhöhe Südring und nur ca. 30 cm oberhalb des Scheitels des

vorhandenen Regenwasserkanals DN 300 im Südring liegt. Da keine Hydraulik des

Vorflutkanals vorliegt bzw. beauftragt wurde, ist die kritische Rückstauhöhe nicht be-

kannt.

Folgende Beobachtungen konnten jedoch bei einer Begehung vor Ort am 01.10.2013

gemacht werden: der Anschlußkanal verläuft westlich im Südring, biegt in die Garten-

straße ab und mündet weiter nördlich in den Klingbach (siehe Anlage 7).

Am Tag der Begehung war der Kanal bei niedrigem Wasserstand teilweise eingestaut.

In der feuchten Jahreszeit ist der Kanal nach Aussage eines Anwohners bis zum

Scheitel eingestaut. Bei starken Regenereignissen erhöht sich der Wasserspiegel im

Klingbach um ca. 50 cm (Höhe der obersten Gartenstufe auf Foto in Anlage 5) und

verbleibt auf diesem Niveau lt. vergangener Erfahrungen für mehrere Tage. Die Kanal-

sohle am Auslauf beträgt 117.86 m+NN. Die zu berücksichtigende Rückstauebene bei

Hochwasser im Klingbach liegt damit etwa 0,67 m höher bei ca. 118.53 m+NN. Dies

entspricht etwa der Sohlhöhe des Kanals an unserem Anschlußpunkt am Schacht

RW2. Da das Wasserspiegelgefälle im dazwischen liegenden Kanal (unbekannt) noch

dazuzurechnen ist, kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden, daß es

bei Hochwasser im Klingbach und Starkregen im Netz ohne Schutzmaßnahmen zum

Überlaufen des Regenwassersystems am nördlichsten Straßenablauf in der neuen

Erschließungsstraße (siehe Plan 1 bzw. 2) kommen würde.

Dies wäre für die neuen Gebäude (nicht unterkellert) nicht kritisch, da diese oberhalb

der Überlaufhöhe von 119,08 m+NN angeordnet werden. Potentiell bedenklich wäre
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diese Situation jedoch für den Gewerbebetrieb am nördlichen Ende der Stichstraße.

Der Tiefpunkt des Gesamtgeländes liegt im Hof dieses Betriebs. Entwässert wird der

Hof mittels einer baufälligen Entwässerungsrinne (siehe Foto in Anlage 5).

Ziel der Entwässerung der neuen Erschließung inklusive Stichstraße muß es sein nicht

nur den Regenabfluß von den neuen Gebäuden und den befestigten Flächen geordnet

abzuleiten, sondern auch das Risiko einer zukünftigen Überflutung des Gewerbebe-

triebs zu minimieren.

Zu diesem Zweck wird am südlichen Ende des Straßenentwässerungskanals DN 200

im Schacht RW1 ein Rückstauverschluß vorgesehen. Dieser verhindert, daß bei Rück-

stau der Hauptkanal über den tiefgelegenen Straßenablauf überläuft und u.U. eine er-

heblich größere Wassermenge als in der heutigen Situation in Richtung nördlich gele-

gener Grundstücke entlastet. Als Rückstauverschluß wird ein flexible Rückstauklappe,

Typ UFT Swing vorgesehen. Um bei dem geringen Sohlgefälle des Kanals von 0,15%

Probleme durch Ablagerungen zu vermeiden, wird der Schacht RW 1 als Sandfang mit

einer um ca. 50 cm tieferen Sohle als der Auslauf ausgebildet. Der Schacht muß somit

ein- oder zweimal im Jahr gereinigt werden.

Um im Rückstaufall die Dachentässerung der neuen Gebäude zu ermöglichen, wird

der Schacht RW1 mit einem rückstausicheren Abdeckung ausgestattet und die Falllei-

tungen der Dachentwässerung werden druckwasserdicht bis zu einer Höhe von ca.

121 m+NN ausgeführt.

Über den Hausanschluß für die Dachentwässerung der neuen Gebäude soll auch ein

später möglicher Anschluß der Dachentwässerung des Grundstücks 10283/123 vorge-

sehen werden, da ein direkter Anschluß an den Regenwasserkanal in der Stichstraße

höhenmäßig bzw. hydraulisch nicht möglich ist (siehe Plan 2 in der Anlage).

Weiterhin werden die Grün– und Teile der Hofflächen nicht an die Kanalisation ange-

schlossen sondern im hinteren Teil der Grundstücke in sanften Mulden zwischenge-

speichert bzw. versickert werden.

Der Abfluß von den Stellplätze seitlich der neuen Fahrbahn sowie der Zufahrten zu den

Gebäuden werden in abgedeckten Entwässerungsrinnen innerhalb der Privatgrunstü-

cke gesammelt und über einen zentralen Hausanschluß nicht rückstaugesichert an den

Regenwasserkanal angeschlosssen (siehe Plan 2 in der Anlage).

Mit diesem Konzept wird die potentielle Überlaufwassermenge in nördlicher Richtung

im Rückstaufall des Hauptkanals minimiert. Für sämtliche Ereignisse ohne Rückstau

vom Klingbach wird die Entwässerungssituation durch die neue, geordnete Entwässe-

rung verbessert.

Im Rahmen dieses Konzepts soll auch eine Anschlußmöglichkeit für eine Druckent-

wässerung der nördlich gelegenen Grundstücke ermöglicht werden. Hierzu wird ein

Anschlußstutzen DN100 an dem nördlichsten Straßenablauf vorgesehen.
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Hydraulischer Nachweis

Die hydraulischen Berechnungen beruhen auf dem Einzugsgebietsplan in Anlage 9.

Als Rohrdurchmesser wurde der Mindestdurchmesser lt. ATV Merkblatt A118 von DN

300 für den Sammelkanal unterhalb von Schacht RW1 gewählt. Als Durchmesser für

die Sammelleitung der Straßenentwässerung wurde ein Durchmesser von DN150 (An-

fangshaltungen) bzw. DN 200 (Sammelleitung) festgelegt.

Als Bemessungsregen wurde ein 15-minütiger Regen mit einer Wahrscheinlichkeit von

N = 0,2 (einmal in 5 Jahren) angesetzt (siehe Anlage 10):

r15; o,2 = 198,1 l*s/ha

Der hydraulische Nachweis der Leistungsfähigkeit der beiden Sammel-Rohrleitungen

wurde mit dem Programm Pipe Calc 2 von dem Ingenieurbüro Umwelt- und Fluidtech

durchgeführt. Die Ergebnisse befinden sich in Anlage 11.

Für die Druckleitung und den Zulauf von dem möglichen späteren Pumpwerk nördlich

der Erschließung wurde eine Abflußmenge von maximal 2 l/s angenommen.

3.3 Planung Versorgungsleitungen

3.3.1 Wasserversorgung

Die Versorgung mit Wasser erfolgt mit einer neuen Wasserleitung PE 110. Die neue

Leitung wird im Südring an die bestehende Leitung DN 150 PVC angeschlossen. Ent-

sprechend den Forderungen der Kreisverwaltung wird am nördlichen Ende der neuen

Leitung ein Unterflurhydrant DN 100 vorgesehen. Die Rohrverlegung kann in einem

gemeinsamen geböschten Graben mit anderen Ver- und Entsorgungsleitungen gemäß

dem typischen Leitungsquerschnitt in Plan 2 erfolgen.

3.3.2 Gasleitungen

Es ist keine Versorgung mit Gas geplant.

3.3.3 Strom und Straßenbeleuchtung

Die Stromversorgung kann nicht von der vorhandenen Leitung in der Stichstraße ge-

speist werden. Nach Angabe der Verbandsgemeindewerke ist eine neue Stromzufüh-

rung von dem vorhandenen Trafogebäude im Südring (UP Haupt- und Realschule –

siehe Anlage 6) auf einer Gesamtlänge von ca. 170 m bis zum nördlichen Ende der

Erschließungsstraße zu verlegen. Die Kabel können innerhalb der Stichstraße in einem

gemeinsamen geböschten Graben mit den anderen Ver- und Entsorgungsleitungen

gemäß dem typischen Leitungsquerschnitt in Plan 2 verlegt werden. Von dort bis zur

Trafostation ist das neue Kabel in einem separaten Graben im südlichen Gehweg des

Südrings zu verlegen (siehe Plan 2).

3.3.4 Breitband/Telekom

Kabel Deutschland hat einen vorhandenen Verteiler in der Stichstraße (siehe Plan 2).

Zur Zeit wird noch geprüft, ob die Versorgung der neuen Gebäude von diesem Vertei-
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